
 

 

 

 

 

 

 

01. Dezember 2025  

 

POP-Konformitätserklärung (PFAS / PFOA) 

Lieferantenerklärung zur POP-VO 2019/1021/EU und PFOA-VO 2020/784/EU 

 
Die Verordnung 2019/1021/EU und die delegierte Verordnung 2020/784/EU dienen zur 
Beschränkung persistenter organischer Schadstoffe. PFOA (Perfluoroctansäure) ist eine 
spezifische Substanz innerhalb der PFAS-Familie (Per- und Polyfluoralkylsubstanzen) und die 
Herstellung, das Inverkehrbringen und die Verwendung von PFOA-Substanzen sind gemäß den  
o. g. Verordnungen seit 2020 verboten, sofern sie nicht unter eine spezifische Ausnahmeregelung 
fallen. 
 
Im Zuge dessen bestätigen wir, dass die für unsere Produkte verwendeten Materialien die 
geltenden Vorschriften erfüllen. 
 
Diese Angaben sind nach bestem Wissen und Gewissen beziehungsweise aufgrund unserer 
Lieferantenangaben entstanden. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
Reichenbacher Apparatebau GmbH 
 
Stephan Bremstaller 
Geschäftsführer 
  


